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Tagesordnungspunkt 

Aktualisierung des Kindergartenbedarfsplanes und der Krippenstatistik für den 
Landkreis Cloppenburg 
 
 
Sachverhalt: 
Der Landkreis Cloppenburg ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 

21 des am 07.07.2021 verkündeten Gesetzes (Nds. GVBl. Nr. 27/2021 S. 470) zur 

Neugestaltung des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege (NKiTaG) NKiTaG verpflichtet eine Kindergartenbedarfsplanung zu 

erstellen. Erstmalig erfolgte im laufenden Kindergartenjahr eine landesweite Abfrage 

nach einheitlichem Standard zu den vorhanden Kindergarten- und Krippenplätzen und 

den Plätzen in der Kindertagespflege durch das Nds. Kultusministerium. 

 

Für diese neue Abfrage wurden die Belegungszahlen der Kindergärten und Krippen 

zum Stichtag 01.10.2022 und eine Altersübersicht für die Kinder zwischen 0 und 13 

Jahren ebenfalls zum Stichtag 01.10.2022 erhoben. 

 

Aktuell gibt es im Landkreis Cloppenburg 6.332 Kindergartenplätze die am 01.10.2022 

von 5.955 Kinder belegt waren. In der Altersgruppe der 3 bis 5-jährigen leben zum 

Stichtag 6.210 Kinder im Landkreis Cloppenburg, so dass für diese Altersgruppen 

landkreisweit ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung stehen. Bedingt durch die 

landesweit einheitliche Abfrage konnte nun nicht mehr ermittelt werden, welche 

Altersstruktur die einzelnen Kindergartengruppen haben und wie hoch der Anteil der 6-

jährigen Kinder in den Kindergartengruppen ist. 

 

Für die Ermittlung des zukünftigen Bedarfs an Kindergartenplätzen, wurde anhand der Alters-

übersicht ermittelt, wieviele 0 bis 2-jährigen im Landkreis Cloppenburg leben. Demnach  er-gibt 

sich ein kreisweiter Fehlbedarf von 19 Plätzen und somit ein Versorgungsgrad von 99,7 %.  

Betrachtet man die Fehlbedarfsmeldungen für die einzelnen Städte und Gemeinden 

ergibt sich folgender Fehlbedarf an Vormittagsplätzen: Gemeinde Bösel (36 Plätze), 
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Gemeinde Cappeln (22 Plätze), Stadt Cloppenburg (29 Plätze), Gemeinde Emstek (29 

Plätze), Gemeinde Garrel (7 Plätze), Gemeinde Lastrup (5 Plätze) und Gemeinde 

Molbergen (78 Plätze).  

 

Im Vergleich zum Vorjahr ist wieder ein Defizit entstanden und in einzelnen Gemeinden, 

vor allem in der Gemeinde Molbergen liegt die zukünftige Versorgung nur noch bei ca. 

83 %. 

 

Neben den Belegungszahlen der Kindergärten wurden zudem die Belegungszahlen der 

Kinderkrippen abgefragt und zusammengefasst. 

 

Zum Erhebungsstichtag 01.10.2022 waren im Landkreis Cloppenburg 121 Krippengruppen mit 

1.764 Plätzen im Betrieb. Hiervon waren am Stichtag 1.588 Plätze belegt, was zum Stichtag 

eine Auslastung von 90 % bedeutet. Vielfach kam jedoch die Rückmeldung, dass die Gruppen 

im Laufe des Jahres alle Plätze belegen können.  

Bei den Krippengruppen macht sich der stetige und konsequente Ausbau an Krippenplätzen in 

den Städten und Gemeinden positiv bemerkbar. So sind mittlerweile für 41 % der 1 bis 2-

jährigen Kinder Krippenplätze vorhanden. Die Entwicklung des Ausbaus an Krippenplätzen der 

letzten Jahre lässt sich wie folgt darstellen: 

 

2010: 16 Gruppen mit 253 Plätzen 

2013: 47 Gruppen mit 707 Plätzen 

2016: 65 Gruppen mit 963 Plätzen  

2019: 101 Gruppen mit 1490 Plätzen 

2022: 121 Gruppen mit 1.764 Plätzen 

 

Zusätzlich werden 555 der unter 3-jährigen Kinder in der Kindertagespflege betreut, so dass ca. 

50 % der 1 bis 2-jährigen Kinder in einer Krippe oder in der Kindertagespflege betreut werden 

können. 

 

Auf Grund der hohen Geburtenzahlen in den Jahren 2020 und 2021 ist der weitere stetige 

Ausbau der Kindertagesbetreuung den Städten und Gemeinden wichtig und auch vom 

Landkreis Cloppenburg weiterhin zu unterstützen. 
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Anlagenverzeichnis: 
Kindergartenbedarfsplanung 2022/2023  
Krippenstatistik 2022/2023 
Altersübersicht 0 bis 13 Jahre 
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